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Im Zuge der Ausrichtung auf den „Gemeindeaufbau“ in den 70-ger Jahre des vorigen Jahrhunderts ist das Ehrenamt neu entdeckt worden. Religionspsychologisch wurde erkannt, daß es dabei um eine „win – win“ Situation geht: Kirchengemeinden und zivile Organisationen sind auf ehrenamtlichen Einsatz angewiesen um ihre Aufgaben erfüllen zu können, und für einen gewissen Menschentypus ist Ehrenamt für die Identität notwendig. Der Glaube und die ethische Überzeugung wird bei diesen Menschen über die Mitarbeit gelebt. Wenn zu bloß passivem Teilnehmen aufgerufen wird, dann fühlt sich dieser Typus nicht angesprochen. Wird jedoch seine Mitarbeit erbeten, so ist er oder sie mit Engagement dabei. 

   In der Evangelischen Kirche AB in Rumänien haben wir dankenswerter Weise sehr viele, die bereit sind, eine Berufung anzunehmen und mitzuhelfen. Wir brauchen ehrenamtliche Mitarbeiter um die gute Funktion unserer Gemeinden zu gewährleisten. Wir brauchen Sie als Zeichen wider das Beamtentum des Pfarrberufs. Wir brauchen sie, denn die Gemeinde ist eine Gemeinde aller, nicht nur derer, die hauptamtlich für sie arbeiten. Gemeinschaftsarbeit hat in Siebenbürgen gesunde Wurzeln. Aber darauf sollten Gemeindeleiter nicht wie selbstverständlich bauen! Weil es aus unserer innerkirchlichen Sicht für  jeden Menschen sinn- und sogar heilvoll ist sich zu engagieren, sollten wir nicht in eine „Betriebsblindheit“ verfallen. Es gibt auch andere Zugänge zum Ehrenamt, wo dieses nicht positiv abschneidet:

„Mein Leben lang hatte ich mich vor Hobbys gefürchtet. Ein Hobby war der letzte Schritt vor dem Betreten des Sarges. Ich fragte Doris, was sie sich vorstellte. Sie nannte in dieser Reihenfolge: Gartenarbeit, Ahnenforschung und ehrenamtliche Arbeit. Ich sah mich in einer Turnhalle sitzen und mit dreijährigen Kindern läppische Ballspiele veranstalten. Aber Doris hatte daran gedacht, dass ich regelmäßig in einem Altenheim Lesungen aus Klassikern oder Bestsellern anbieten sollte. Ich bat sie zu schweigen, aber sie fand Gefallen an dem Thema und schleppte tagelang neue Vorschläge ins Haus … Mir blieb die Wahl zwischen dem Einsatz für Amnesty International oder Ärzte ohne Grenzen, für Kampf gegen Mobilfunktantennen und gegen die Bebauung einer sauren Wiese in unserem Stadtviertel, das die Anwohner hartnäckig Naturschutzgebiet nannten, weil sie keinen neuen Nachbarn haben wollten. <Ich will kein Hobyy> rief ich kläglich …<Wollten wir nicht in Würde alt werden!>“

Von der Quasi-Unmöglichkeit einer Definition

Wenn wir uns an dieser Stelle nun bemühen „ehrenamtliche Arbeit“ zu definieren, merken wir erst, daß es Klärungsbedarf gibt. Wen sollte man zu den „Ehrenamtlichen“ zählen? (Begrenzen wir es der Einfachheit halber jetzt nur auf die Kirchengemeinden): Die Presbyter zählen wir zu den Ehrenamtlichen – aber auch die Gemeindevertreter? Die Helfer im Kindergottesdienst natürlich – aber auch die Sänger im Kichenchor? Den Kirchenbeitragssammler – aber auch den Nachbar von vis á vis, der einmal im Jahr helfen kommt, einen LKW auszuladen? Die Pfarrfrau, die überall dabei ist, muß wohl dazugerechnet werden – aber auch die Konfirmanden, die organisiert im Rahmen des Unterrichtes kommen, um den Kirchhof zu putzen?

Man merkt, die Lage ist verzwickt: Der eine hat dem Namen nach ein gewähltes Amt, nimmt aber (außer an Sitzungen) an keiner freiwilligen Tätigkeit teil, der andere ist als Helfer immer ansprechbar – hat aber keinen direkten Aufgabenbereich. Und wenn die Bezahlung zum Kriterium der Unterscheidung zwischen Ehrenamt und Nicht- Ehrenamt erhoben wird, müssen dann nicht alle Mitarbeiter, die mal ein Kilo Mehl oder eine Bananenkiste Kleider erhalten haben, diesen Ehrentitel abgesprochen bekommen, da die Motivation zur Mitarbeit jetzt nicht mehr bloß die „Ehre“ ist? Wo ist die Grenze zwischen Be-lohnung und Ent-lohnung?

Oder aber: schon die Tatsache, daß jemand regelmäßig in den Gottesdienst kommt, und dort mitsingt und für andere betet, ist das nicht ebenfalls Ehrenamt? Tut er der Gemeinde nicht einen Dienst dadurch? Warum soll der Chorsänger als Ehrenamtlicher gewürdigt werden, der „Gemeindesänger“ aber nicht?  Und verglichen mit dem Gemeindeglied, daß hartnäckig zu Hause bleibt, wenn der Pfarrer im Dorf „X“ Gottesdienst hält, ist der Pflichtgetreue, der oft dem Pfarrer zuliebe kommt und nicht aus einem inneren Bedürfnis, schon einige Ehre wert…

   Jede ordnende Definition in diesem fließenden Geschehen ist in gewisser Weise willkürlich. Aber um praktisch arbeiten zu können, müssen doch Grenzen gewagt werden.
 Mehr Auseinandersetzung zum Thema gab es in der Presse, als das „Jahr der Freiwilligen“ (2001) begangen wurde. In einer Artikelserie von „Schritte ins Offene“
 versucht Monika Stocker-Meier zu definieren was „freiwillige Mitarbeiter“ konkret sind:

„Freiwillige sind Personen, die unentgeltlich, im Rahmen einer „Non-Profit“ Organisation, im Auftrag, durch Ernennung oder Wahl, angeleitet, befristet, evaluiert, Dienste leisten, im administrativen, organisatorischen oder zwischenmenschlichen Bereich.“ 

Diese präzise Definition mag man mal so gehört haben – ich will sie hier nicht ausführlich kommentieren. Aus der Stoßrichtung der Autorin (Einsatz für die Präzisierung des Ehrenamtes) sind Begriffe wie „angeleitet“ und „befristet“ mit in die Definition gekommen, denn Ehrenamtliche fühlen sich von den Hauptamtlichen oft ausgenützt und allein gelassen. Von mir aus würde ich aber gerne diesen Begriffen hinzufügen: „selbstverantwortet“ und „von gewisser Dauer“. Denn für mich ist es ein großer Unterschied, ob jemand nur auf Bitte hin kommt, etwas zu tun, oder eben „selbstverantwortet“ seine Dienstplanung im Auge behält. Auch schaue ich in dem keinen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der einmal im Jahr eine Tätigkeit erledigt. Dauer und Intensität muß schon sein.

   Eine weitere Feinabstimmung scheint notwendig. Vielleicht hat man eine begriffliche Schwankung herausgehört: Ich habe bis jetzt unzensuriert „Ehrenamt“ mit „freiwilliger Arbeit“ gleichgestellt. Ist aber das Ist-Gleich-Zeichen ohne weiteres anzubringen?

   In einem Artikel von Susanne Dedi Rüegg versucht sie diesem Unterschied auf die Spur zu kommen: 

„Freiwilligenarbeit geschieht an der Basis, im Kontakt mit Menschen – die so genannte „informelle“ Freiwilligenarbeit in Verwandschaft und Nachbarschaft, die „formelle“ mit Begleitung im Rahmen einer Institution. Ehrenamt dagegen ist ganz klar ein Amt: Eine Person wird gewählt – für eine bestimmte Zeitdauer – in einen Vorstand, eine Kommission, eine Arbeitsgruppe … Hier sind andere Kompetenzen gefordert…“ 

Die gleiche Autorin sieht auch den zeitlichen Arbeitseinsatz unterschiedlich. Freiwilligenarbeit  sollte nicht mehr als einen halben Tag pro Woche ausmachen. Ehrenamt „erfordert oft einen bedeutend grösseren Zeitaufwand. Es kann beispielsweise in einem Vorstand ohne weiteres vorkommen, dass die Aufgabe einer halben Stelle entspricht.“

   Das sind nun Kriterien, mit denen man operieren kann, besoders wenn man sie auch mit den vorigen Überlegungen verbindet. „Freiwillige Arbeit“ ist somit eher das gelegentliche Einspringen, „Ehrenamt“ ist das unbezahlte, volle Verantwortlich-Sein für einen Arbeitsbereich. Eine klare Grenze kann man aus unerschiedlichsten Gründen zwischen den beiden Formen nicht ziehen
, aber je mehr Eigenschaften des Ehrenamtes auf eine Arbeit zutreffen, desto eher wird es von der Gesellschaft auch als solches honoriert. Für beide Formen sind wir in der Gemeindearbeit dankbar – müssen aber trotzdem unterscheiden.

Von den Wurzeln der modernen ehrenamtlichen Arbeit

Die Diskussion über diese Form von Arbeit ist weder erst in den genannten 70-ger Jahren erschienen, noch so alt wie das Christentum selber. Geschichtlich gesehen ist die Einführung solcher Dienste in das 18. und 19. Jahrhundert anzusezten. Ehrenamtliche Arbeit entstand aus zwei Quellen

1. Die erste Quelle war sozial – karitativ. Im Rahmen des Bürgertums engagierten sich nichtberufstätige – abgesicherte, aber unterforderte - Frauen: „Wohlsituierte Ehefrauen mehrten das Ansehen ihres Gatten, indem sie sich für wohltätige Zwecke einsetzten und sich zum Beispiel um Alte, Kranke oder Waisenkinder kümmerten

2. Die zweite Quelle war emanzipatorisch. In selbstorganisatorischen Bewegungen der Arbeiterklasse (z.B. Gewerkschaften) übernahmen Männer und Frauen Verantwortung. Paralell dazu geschah das auch in der Vereinstätigkeit, die zwar von bürgerlichen Kreisen getragen wurde, aber trotzdem emanzipatorische Richtung hatte.

Gerne würden wir auch in unserer eigenen Tradition eine Wurzel des Ehrenamtes auffinden. Unsere Kirchenväter und das ganze Nachbarschaftswesen, das auf unbezahlten Einsatz von Menschen baute, wäre geradezu idealtypisch dafür. Doch – aus meiner Sicht - kann man dieses Wirken nicht unter „Ehrenamt“ einordnen. Denn ehrenamtliche Arbeit ist an die Herausbildung und Existenz einer Multioptionsgesellschaft gekoppelt.
 Einer Gesellschaft eben, in der man sich überlegen kann, ob man sich für eine saure Wiese oder „Ärzte ohne Grenzen“ einsetzen will. Von „Ehrenamt“ kann man nur dann sprechen, wenn es sich um Arbeit innerhalb eines sekundären gesellschaftlichen Kontextes handelt, in dem  man den Dienst ablehnen kann ohne, soziale Einbuße zu erleiden. 

Deshalb kann z.B.die unbezahlte Arbeit innerhalb einer Familie und in der Kindererziehung nicht als Ehrenamt angesehen werden. So kommt es zu dem vermeintlichen Paradoxon, daß wenn ich meinen Kindern essen koche, dieses keine ehrenamtliche Arbeit ist; koche ich jedoch für die Nachbarkinder, ist es ehrenamtliche Arbeit.
Und wie heute in der Familie, so konnte man in Zeiten der vorindustriellen Gesellschaft auch den Einsatz für die lokale Gemeinschaft nicht ohne soziale Verluste ablehnen. Das nachbarschaftliche  Putzen des Brunnens, die Feuerwache, der Verteidigungseinsatz an der Burgmauer und der gegenseitige Einsatz bei Hochzeiten und Beerdigungen waren Grundbedingungen der Existenz. Der soziale Kontext in einer traditionellen Gemeinde war nicht sekundär, sondern primär. Erst die funktionale Differenzierung löste der Reihe nach Arbeiten von der Allgemeinheit ab, hin zu bezahlten Diensten. Z.B. begannen die Nachbarschaften im 18. Jahrhundert – auf kaiserliches Geheiß hin– die Nachtwachen in Hermannstadt bezahlten Wächtern zu übertragen. Aus einer primären sozialen Pflicht wurde so ein spezialisierter Beruf. In ähnlichem Stadium des Wandels steht am Ende des 20 Jahrhunderts beispielsweise das Schaufeln des Grabes durch die Nachbarn. In einigen Gemeinden ist es noch primäre Pflicht, in andern ist ein Beruf daraus geworden.  

Nachdem die Kirchengemeinde sich in der vorindustriellen Zeit noch nicht von der Bürgergemeinde differenziert hatte, so sind auch die unbezahlten Arbeiten für die Kirche und die Dienste in ihr nicht als modernes „Ehrenamt“ einzustufen. Das Amt der Kirchenväter stand nicht jedem zu, aber wem es angetragen wurde, der konnte es nicht ohne gesellschaftlichen Verlust ablehnen.
 Den Arbeitstagen in dem kircheneigenen Weinberg oder bei der Renovierung der Kirchenburg konnte man sich nicht entziehen, selbst wenn juridisch keine Sanktionen mehr vorhanden waren.

   So ist die Wurzel des Ehrenamtes erst in der heraufzienden Moderne zu suchen. Es ergibt sich im Wandel der Zeit eine Umwertung. Das gleiche Amt, der gleiche Dienst ist in der vorindustriellen Gesellschaft kein Ehrenamt und keine Freiwilligenarbeit – in der modernen und postmodernen Gesellschaft aber ja. Wenn heute Männer und Frauen zum Friedhofputzen und zur Reparatur der Burgmauer gerufen werden, so können sie selbstverstänlich ablehnen. Wenn sie aber kommen, dann muß der Einsatz als Ehrenamt/freiwillige Arbeit geschätzt werden.

Vom genuinen christlichen Anliegen 

„Ehrenamt“ ist somit eine relativ neue Erscheinung . Das reformatorische Theologoumenon vom „Priestertum aller Getauften“ läßt sich zur Motivation und Deutung - heute - ins Feld führen.  „Lebendige“ Gemeinden mit Lektoren, Besuchsdienst und Jugendmitarbeitern sind wünschenswert, aber letztlich: konstitutiv ist ehrenamtliche Arbeit nicht für die Kirche. Heute ist sie sicher ein positiver Ausdruck für den Willen von Laien, sich zu implizieren und sichert auch die reibungslose Funktion von Organisationen (denn das sind Kirchengemeinden heute) da manche Arbeit zu geringfügig ist, um sie durch bezahlte Arbeit professionell abdecken zu lassen.

   Obwohl das Ehrenamt nicht konstitutiv für die Kirche ist, so bleibt das „Priestertum aller Getauften“ unangefochten ein Grundsatz aller Kirche. Seinen genuin christlichen Ausdruck findet er aber eben nicht in dem gelegentlichen Dienst Einiger, sondern in der Verantwortung aller Getauften für die Gemeinde Gottes (e)kklhsi/a tou= qeou=. Im Laufe der Geschichte sind allerhand Modelle dieser Verantwortungsübernahme entwickelt worden. Schon in der Urgemeinde entstanden mehrere parallel. Wir entdecken in den neustestamentlichen Schriften die Jerusalemer
 und die paulinische Gemeindeordnung.
 Danach flossen diese beiden in ein drittes ineinander
, aber das Verantwortungsprinzip blieb kollektiv.
Im Neuen Testament leuchtet zusätzlich ab und zu auch die Frage nach der Bezahlung von Missioneren auf. Bekannt ist die exemplarische Haltung des Paulus, der sich auf Missionsreisen von seinem erlernten Handwerk ernährte.
 Ob die lokalen Verantwortlichen, Presbyter und Episkopen, für ihren Dienst entlohnt werden sollten, war damals auch umstritten." 

   Problematisch wird die Verantwortung aller Getauften von dem Punkt an, als sich in Anlehnung an die heidnischen Kulte auch in den christlichen Gemeinden Priester als Kultfunktionäre herausbildeten, die hauptsächlich im Abendmahl aktiv wurden. Schon im Jahr 96 n. Chr. hatte Clemens
 estmalig den Begriff „Laie“ als Unterscheidung des einfachen Gemeindegliedes zu dem Diakon oder Priester eingeführt.  Aber erst ab dem 3. Jahrhundert wurde die sakralrechtliche Überlegenheit
 der Amtsträger festgeschrieben. Das Episkopat  wurde folgerichtig im 4. Jahrhundert zu einem bezahlten Hauptamt. Damit war die Verantwortung aller aufgelöst. Nur die Amtsträger durften entscheiden und wurden deswegen auch entlohnt. Es entwickelte sich eine streng hierarchische Ordnung und der Wesensunterschied zwischen Priester und Laien war dogmatisch festgeschrieben. In Anlehnung an die römische Beamtenordnung wurde eine Aufstiegsleiter - vom Ostiarus bis zum Bischof - geschaffen.

   Aus der Gemeinde aller wurde die Kirche der Priester. Die Laien degenerierten zu religiösen Konsumenten. Damit war das genuine Anliegen des christlichen Glaubens für Jahrhunderte in sich zusammengefallen. 

   Der franzöische Dominikanerpater Yves Congar beginnt sein Werk über die Laien
 mit einer anschaulichen Anekdote, die den Endpunkt der Entwicklung zeigt „Ein Taufbewerber, so erzählte ein Kardinal, fragte einen katholischen Priester nach der Stellung der Laien in der Kirche. Die Stellung des Laien in unserer Kirche, antwortete der Geistliche,ist eine zweifache: Er kniet vor dem Altar, das ist seine erste Stellung; er sitzt unter der Kanzel, das ist die zweite. Die dritte aber, so fügt der Kardinal hinzu, vergaß der Prieser zu erwähnen: sie besteht darin, daß er nach seinem Geldbeutel greift.
   Wohl gab es im Mittelalter immer neue kirchliche Aufbrüche um die Verantwortung aller wieder lebendig werden zu lassen. Laienbewegungen, die dann als Orden neutralisiert wurden,
 Vorreformatoren die Blutzoll für ihre theologischen Überzeugungen zahlen mußten. Aber erst Luthers Reformation setzte sich erfolgreicher für eine antihierarchische Kirche ein, in der die Verantwortung wieder allen zurückgegeben werden sollte. Bei ihm webt sich die Theologie um den Begriff „Gemeinde“. In der Leisnigner Kastenordnung erklärte er deutlich, daß die Gemeinde Recht und Pflicht hätte in geistlichen Dingen Entscheidungen zu treffen; das Pfarramt war nicht mehr Eigenschaft des Amtes sondern aller Gemeindegleider gemeinsam 
. Die Priesterweihe wurde abgeschafft. Somit waren wieder alle „Laien“ (oder eben „Priester“) im Vollsinn.

   Lange dauerte dieser Impuls aber auch in der Reformationszeit nicht an. Zwar wurde theologisch an dem Priestertum aller Getauften festgehalten - der Kleine Kathechismus spricht davon, wie ein Hausvater an seinen Hausgenossen das Lehramt ausübt - aber in den großen Bezügen wurden die Weichen anders gestellt. Der Zugang zum Amt der Verkündigung wurde zwar nicht mehr durch eine Weihesakrament reguliert aber dann trotzdem durch die theologische Bildung. Dadurch entstand erneut eine Klerikalisierung, wenn auch mit Umdefinierung. Als Laie galt nun das nicht-theologische ausgebildete Glied der Gemeinde. Nichtordinierte Theologen wie Philipp Melanchton wurden hingegen selbstverständlich nicht als Laien angesehen. So brach die lutherische Kirche auf zu einer beamteten Pastorenkirche, wo die Verantwortung bei Theologen und diesmal auch Juristen lag – aber eben nicht bei dem gemeinen Kirchenmitglied. 

Lutherische Aufbrüche von Laienbewegungen wurden in der Foglezeit genau so kritisch gesehen wie im Katholizismus. So im Pietismus, als erneut Menschen ihr allgemeines Priestertum leben wollten. In einem württembergischen Generalreskript vom 10.10.1743, z.B., gestattete man zwar unter strengen polizeistaatlichen Auflagen Laien-Konventikel zu gründen; allerdings, sollte die Zahl von 15 Mitgliedern überschritten werden, so wurde die Führerschaft eines Geistlichen als notwenig erklärt.
 

   Durch die Anpassung der kirchlichen Strukturen an demokratische, bürgerliche Verfahren ist der Weg zur Verantwortung Aller in evangelischen Kirchen wieder geöffent worden. Die große Aufgabe besteht bis in die Gegenwart darin, nicht nur Strukturen zu haben, sondern sie auch mit Leben zu füllen. Die Identifikation des Einzelnen mit dem lokalen Phänomen „Kirche“ ist besonders in Zeiten von Institutionsmüdigkeit und Individualisierung gering. Die Versuchung, sich durch einen Aufmarsch von kirchlichen Funktionären und durch Ereignisorganisation selber darüber hinwegzutäuschen, daß die große Mehrheit eine schweigende ist,  ist natürlich groß. Aber gerade der innereuropäische
 Vergleich mit Freikirchen zeigt, daß eine größere Indentifikation und Verbindlichkeit möglich ist.
 Innerhalb dieser Gemeinschaften wurden allerdings die sekundären sozialen Bindungen in primäre zurückgewandelt. Es mag dahingestellt sein, ob in Großorganisationen und Volkskirchen die gleiche Identifikation möglich ist wie im Rahmen überschaubarer Gemeinschaften.

   Für uns ist heute das Ehrenamt eine bescheidene, aber trotzdem aussagekräftige Form der Teilung von Verantwortung in der Gemeinde, zwischen Klerus und Laien, Theologen und Nichttheologen, Funktionären und Basis.

Die Kirche der Siebenbürger Sachsen ging diesen Prozess der Klerikalisierung nicht im gleichen Maße mit, da durch ihren frühmittelalterlichen Untergrund als germanische Genossenschaftskirche die allgemeine Verantwortung Tradition hatte. Durch die gegliederte Gemeinde und das fehlende Staatskirchentum konnten Pfarrer nicht die Überhand bekommen. Spätestens aber durch die kommunistische Eingrenzung der Gemeinde – bei relativer Freiheit des Amtes - und dem folgenden Identitätsverlust durch Auswanderung und Zentralisierung hat unsere Kirche auch das Stadium einer Pastoren- und Pastorinnenkirche erreicht. 

   In dem Stellenwert der Kirche für ihre einzelnen Glieder zeigt sich zudem deutlich auch der Bruch zwischen Vormoderne und Moderne. Für einige ist Kirche noch immer ein primäres soziales Gefüge und „es gehört sich“ mitzumachen, unabhängig davon, ob man inhaltlich überzeugter Christ ist oder nicht. Für andere wiederum ist Kirche zu einem sekundären Gefüge geworden, und Engagement ist Hobby und eben Ehrenamt. Was für die einen selbstverständliche, unhinterfragbare Teilhabe an der Tradition ist, ist für andere bewußt dosiertes und gefiltertes Teilnehmen aus Privatentscheidung. Mißverständnisse sind so vorprogrammiert. Ein klassisches Beispiel solcher parallelen, unerschiedlichen Sichtweisen ist die Teilnahme an Beerdigungen. Es gibt Gemeindeglieder, die in alter nachbarlichen Tradition an jeder Beerdigung teilnehmen, selbst wenn ihnen persönlich der Tote nicht bekannt war. Es gehört für sie eben noch zu den primären Pflichten. Gerne würden sie diese Selbstveständlichkeit auch von den anderen Gemeindegliedern verlangen. Aber für diese ist die Forderung geradezu unverständlich. Beerdigung ist für sie Privatsache. Durch diese Uneinheitlichkeit in der Gewichtung von Gemeinde und ihren Anforderungen überlagert sich heute in der evangelischen Kirche AB in Rumänien die Vergangenheit mit der Zukunft! 

Vom sachgemäßen Umgang mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Der Ruf nach „ehrenamtlicher Mitarbeit“ ist – soweit es nicht nur um einen Ruf nach Entlastung des Klerikers geht – ein legitimes Anliegen. Eben aus der Perspektive, daß solches Gemeindeengagement die heutige volkskirchliche Möglichkeit von Laien ist, Verantwortung für die Gemeinde mit zu tragen. 

Und deshalb ist die Grundvoraussetzung des Umgangs von Pfarrern mit „ehrenamtlichen Mitarbeitern“ die, daß er in ihnen nicht nur Ausführende sieht, sondern mitbegabte Christen, die ihre Charismen zum Bau der Kirche Christi auf Erden einsetzen. Die Situation in unseren Restgemeinden macht es uns allerdings schwer diese Position durchzuhalten, da Ehrenamtliche in gewählten Positionen oft nicht in der Lage sind, ein Gegenüber darzustellen. „Wie Sie denken, Herr Pfarrer…“ ist ein Leitmotiv der kirchlichen Kommunikation. Gemeinden die ihre Gottesdienstordnungen nicht mehr kennen, die kein Problemlösungpotential vor Ort mehr haben und alles vom Bezirk erhoffen; Gemeinden, die sich in der Aufteilung von diakonischen Unterstützungen verausgaben, die nur dann aufblühen, wenn im Sommer die Ausgewanderten zu Besuch kommen. Deshalb erfordert es von Seiten des Amtes Selbstdisziplin und Einfühlungsvermögen, um, trotz des eigenen Übergewichts, der Gemeinde Raum zur Selbstbestimmung zu lassen.

Natürlich gibt es in den größeren Gemeinden auch die standardisierte Palette von ehrenamlichen Helfern: von den Nähkreisfrauen bis zu den Helfern in der Buchhaltung. Für alle Kategorien gelten aber einige Grundsätze, die hier kurz zusammengefaßt werden sollen.

1. Ehrenamtliche haben Recht auf Begleitung durch Hauptamtliche. Sie dürfen mit ihrem Dienst nicht allein gelassen werden. Zu dieser Begleitung gehören klare Absprachen über den Umfang der Arbeit und über die zeitliche Abgrenzung. Immer weniger Menschen sind heute bereit, sich auf unabsehbare Arbeit einzulassen. Es muß darum von vorherein alles klar sein. Aber gerade dieses ist ein großes Manko der Einbindung von Ehrenamtlichen. Diese Arbeit kann (leider) definiert werden durch die Eigenschaftsworte: „unbezahlt, undefiniert, zeitlich unbegrenzt“.
  Deshalb werden mancherorts sogar Verträge empfohlen, in denen Kompetenzen, Art der Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen, Rechte und Pflichten, aber auch Beginn und Ende des Dienstes vorgesehen wird. Auch wenn wir uns nicht  diesem „bürokratischen“ Vorgehen anschließen, sollte bei einer Bitte um Mitarbeit gesagt werden, ob es für einen Monat, sechs Monate, ein Schuljahr oder ewig ist …

2. Ein Recht der Ehrenamtlichen ist die Unkostendeckung. Diese Art Arbeit hat nicht die finanzielle Entlohnung zum Zweck; auch nicht kleine finanzielle Stimuli, denn dann verliert sie die den ehrenamtlichen Charakter. Der Sinn wäre dann nicht mehr die Teilung der Verantwortung im Sinne des allgemeinen Priestertums, sondern Billiglohnarbeit. In diesem Falle sollte man an ein tariflich geregeltes Teilzeitverhältnis denken. Aber an dem Ehrenamtlichen dürfen nicht auch noch die Unkosten für seinen Dienst hängenbleiben. (Transportkosten für Lektoren, Strom- und Erdgas-, Materialkosten für Weihnachtsbäckerei, Telefongebühren, Materialkosten für Kinderarbeit, etc.) Sollte ein ehrenamtlicher Mitarbeiter diese Unkosten tragen wollen, muß es als Spende angerechnet werden und ergibt sich nicht selbstverständlich aus seinem Dienst.

3. Als ein weiteres Recht ist das Recht auf Fortbildung zu nennen. Je spezialisierter ein Dienst ist, desto intensiver muß auch die Begleitung und Forbildung sein: Jugendarbeit, Kindergottesdienst, Buchhaltung, Kirchenmusik, etc. 

4. Selbstverständlich sollte das Recht auf Anerkennung sein. Ehrenamtliche Mitarbeit hat ihren Grund nicht in finanziellen Zuschüssen aber doch eben in der „Ehre“. Nach Ablauf einer Dienstzeit oder für längerfristige Helfer auch jährlich ist ein gutes Wort von Seiten des Gemeindeleiters notwendig. Die Frauen, die immer treu die Kirche putzen, dürfen in den Abkündigungen zu Ostern ebenso gewürdigt werden wie der Spender aus Deutschland, der einige Euros da gelassen hat. Daß etwas immer und ohne großes Aufheben geschieht, ist kein Grund, es nicht zu würdigen.

5. Schließlich sollte das Recht auf „nein“ Sagen akzeptiert werden. Kirche gehört für viele nicht mehr zu einem primären sozialen Feld. Zudem hat sich die Typologie der Helfenden stark gewandelt. Waren es bis vor kurzem vorwiegend Frauen, die als Ausgleich zu der Hausarbeit in der Kirchengemeinde Dienst leisteten, so hat sich durch die häufigere Berufstätigkeit der Frauen dieses Potential erschöpft. Auch die „rüstigen Rentnerinnen“, die zum Ausgleich etwas übernehmen, werden immer rarer. Daß Frauen ihre Anerkennung nun in einer hauptamtlichen Anstellung suchen – und daß das berüchtigte KKK (Küche, Kinder, Kirche) nicht mehr greift – sollte Gemeindeleiter nicht vorwurfsvoll werden lassen: „Wie!? Du willst nicht im Kirchenchor singen? Aber deine Mutter hat das doch immer gemacht, und du hast von ihr doch die schöne Stimme geerbet. Das wäre ja ein Sünde!“oder: „Es ist doch Aufgabe der Presbyterinnen für Weihnachten zu backen! Warum haben Sie sich überhaupt wählen lassen, wenn Sie es nicht wollen?“ Mit Druck auf das schlechte Gewissen zeigen Gemeindeleiter, daß sie die Verschiebungen in der sozialen Struktur nicht wahrhaben wollen. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, daß zwar für uns Hauptamtliche die Kirche das Lebensmilieu ist, aber daß andere Menschen auch jenseits davon Ziele und Aufgaben haben. Kirche ist nicht für jederman und jedefrau das Wichtigste. Eine Entfaltung der Charismen aber geschieht nie unter Druck. 

Eine Gemeinde mit einem hohen Potential an Ehrenamtlichen aller Couleur ist in der Tat dynamisch. Im Schnitt sollten 10% der Gemeindeglieder sich irgendwo engagieren. Doch, sollte es nicht möglich sein, muß daraus nicht ein Stein des Anstoßes werden. Denn ehrenamtliche Mitarbeit ist nur eine historische Form der Verantwortung aller Getauften für den Leib Christi. Andere Formen haben existiert und dürfen auch neu gefunden werden. Nur die gemeinsame Verantwortung darf nicht aufgegeben werden. 

� Norbert Klugmann,   “Amanda Lebenslang”. Roman, Ullstein 2002, S.60.





� Z.B. lade ich als Ortspfarrer jährlich die ehrenamtlichen Helfer zu einem Adventkaffee ein. Jedesmal muß ich mich Fragen stellen: Warum diesen ja und jenen nicht? Kriterien sind deshalb nicht nur rein wissenschaftlich notwendig.


� “Schritte ins Offene” Zeitschrift für Emanzipation Glaube Kulturkritik”, Januar/Februar 2001, Hrsg. Evangelischer Frauenbund der Schweiz EFS.


� “Der Einsatz von Freiwilligen hat Zukunft“, Zürich 1988 in „Schritte ins Offene“ 1/2001, 2.


� “Was es braucht – was es bringt“, ebd. 4


� Z.B. klare „Ehrenamt“-Stellen, die von Personen besetzt werden, die  nur „freiwillig“ arbeiten wollen.


�Vgl.  A. Springer, Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt“, Nr.13/1993, 6: 


�  Auch von Dominanz pekuniärer Wirtschaft, eben als unbezahlte Arbeit.


� Es ist ein Zeichen der rasanten Individualisierung, daß gerade um diese unentlohnte Arbeit in der Familie in den letzten Jahren arbeitsrechliche und pensionsrechtliche Diskussionen entbrannt sind.


� Das schwingt bis heute noch mit, wenn bei Wahlen das ungeschriebenen Gesetz beschworen wird, daß kein Kandidat die Kandidatur ablehnen könne.





� Leitung durch Älteste, wohl entstanden aus der synagogalen Presbyterialverfassung.


� Leitung durch einen Aufseher /episkopos und seinen Gehilfen/diakonos.


� Bischof – Presbyter – Diakon.


� Bezeugt für Rom im 1.Clemensbrief, für Kleinasien in den Pastoralbriefen und bei Igantius.


� 1Thess 2,9; 1Kor 4,12; 2Kor 11,27.


� Vgl  1 Tim 5,17f.


� 1 Clem 40,6.


� Die Theorie der apostolischen Sukzession, die Praxis der Ordination und die Forderung des Monepiskopats bilden die ideologischen Stützen.


� Y.Congar, Der Laie. Entwurf einer Theologie des Laientums, Suttgart 1956.


� Mönche zählten ursprünglich nicht zu den Klerikern. Spätestens im Dekretum Gratiani hatte sich die Sitution aber gewandelt.


� M. Luther, “Ordung eines gemeinen Kasten, Ratschlag wie die geistlichen Güter zu handeln sind”, 1523 WA 12(1) 11-30 Besonders S. 16, 15-20 “Wir wollen und sollen zu allerzeit unser christliche freyheit soviel die bestellung unseres gemeinen Pfarramts, mit beruffung, erwellunge, setzunge und enntsetzunge unser selen sorger, alleyne Zu vekundigung des gottes worts und mitteilunge der sacrament, belange thut, nicht anders, dann nach aufsetzung und verordnung gotlicher Biblischer Schrifft handeln, uben und gebrauchen.”


� W. Huber, “Kirche in der Welt”, in G.Grohs /G.Czell (Hg.)  Kirche (s.Anm.222#) 14ff.


� Die außereuropäischen Basisgemeinden sind wegen des anderen soziologischen Kontextes eher nicht als Vergleich zu gebrauchen.


� Zahlung des Zehnten, Laienpredigertum, gegenseitiger Dienst der Gemeideglieder füreinander, etc. 


�  A. Springer, s. Anm.12, 6.





